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Anlage 5: Präzisierung der Begrifflichkeit „unverzüglich“ (Ziffer 11.4 des 
Regelungstextes) 
Unter Ziffer 11.4 heißt es im Regelungstext: 
„Ständige Bereitschaft der/des Herzgruppenärztin/-arztes oder von Rettungskräften in 

diesem Sinne setzt voraus: 

□ […] 
□ Eintreffen der/des Herzgruppenärztin/-arztes oder der Rettungskraft im 

Übungsraum unverzüglich nach Anforderung durch die Übungsleitung.“ 

„Unverzüglich“ bedeutet „ohne schuldhaftes Zögern“. Diese Definition gilt für das 
deutsche Recht, wird aber von den Umständen des Einzelfalls abhängig gemacht. 

„Unverzüglich“ in der Rahmenvereinbarung über den Rehabilitationssport und das 

Funktionstraining bedeutet in diesem Sinne, dass der/die Herzgruppenarzt/-ärztin oder die 

Rettungskraft in der Regel ohne schuldhaftes Zögern und unterhalb der regional gültigen 
Hilfsfrist im Übungsraum eintrifft. 

 

Die Hilfsfrist ist die Vorgabe für den einzuhaltenden Zeitraum vom Eingang der 
Notfallmeldung in der Rettungsleitstelle bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes am 

Notfallort. Die gesetzliche Vorgabe des genannten Zeitraums erfolgt auf Ebene der 

Bundesländer und kann auch innerhalb eines Bundeslandes regionalen Abweichungen 
unterliegen. Als Orientierung wird ein Zeitraum von 8 Minuten empfohlen. 


	2021-11-24_RVRSFT_Fassung_24-11-2021
	Anlage 5: Präzisierung der Begrifflichkeit „unverzüglich“ (Ziffer 11.4 des Regelungstextes)




